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„Die Exemtion, bereits 1 Jahrhundert einem die größten (seister be-
wegenden Streitpunkt geworden, stand seit dieser eıt immer wlieder als
Klagegrund autf der Tagesordnung der Konzilien.‘‘1 Kein Wunder deshalb,
daß die Ankündigung eines ökumenischen Konzıils auch heute wıeder die
Exemtion der Ordensleute In das Blicktfeld der kirchlicehen Oftentlichkeit
gerückt hat Hie und da der Hoffnung, dafßs die Kxemtion tallen mOöge;
aut der andern Seite mıiıt der Befürchtung, die Kxemtion werde TOLZ ihrer
langen Tradition als nıcht mehr zeitgemälßs mifßverstanden. Beides, Hoii-
NUNS und Befürchtung, dürfte sachlich weni1g begründet se1In. Tatsächlich
tührte die Diskussion der 1l1er sich stellenden Fragen einer vorsichtigen
Stellungnahme, wWEeNnNn S16 die geschichtliche Entwicklung auch DU SUT1L1LI11La-

risch ZUr Kenntnis nähme; wenNnl sS1E das geltende Recht In seiner Ausgewo-
genheit ın bezug aut alle begründeten Erfifordernisse des kirchlichen Lebens
und des Lebens der religiösen Gemeinschaften berücksichtigen wollte; WE

s1e, VOL allem, den inneren Sinngehalt der Kxemtion beachtete.

DiE GESCH  LICHE ENTWICKLUNG DER F,XEMTION

Die religıiösen Gemeinschaften? der Kirche beruhen aut em Grundsatz
der ireien Einung, insofern der freien Entscheidung der einzelnen Miıt-
glieder anheimgestellt ist, S1C.  h ihnen anzuschlielen. Die religiösen (z;emein-
schaften hatten zunächst prıvaten Charakter; die Anerkennung als VOoNn

der Kirche organısıerte Gemeinschatten dachte nıemand. Sie ührten inner-
halb der Kirche das Leben der evangelischen äte aqals Gemeinschaftsleben:
S16 entwickelten sich eigengesetzlich und eigenständig, insotern sS1E sich AUs

sıch heraus ihre Ddatzungen schufen und Leitungsorgane bildeten.
Nachdem das organısıerte Gemeinschaftslieben etwa VO Jahrhun-

der|t auch als eigentlich kirchlich anerkannt worden WAar, bedeutete 1€S

Audomar Scheuermann, Die Exemtion nach geltendem kirchlichen Recht
mıt e1inem Überblick über dıe geschichtliıche Entwicklung, Paderborn 1938 0,
Kür die geschichtliche Entwicklung un: das geltende Recht Se1 autf dieses Werk verwlıesen,
Die folgenden Ausführungen wollen VOL allem den Sinngehalt der Exemtion aufwelsen, S1ie
machen nıcht den Anspruch, cdıie einzelnen Bestimmungen des geltenden Rechtes vollstän-
dig darzulegen,

Gemäfß can, 4833 des kirchlichen Gesetzbuches ıst ıne religıöse Gemeinschaft (relı-
210) iıne VO.  — der Ikıiırchlichen Autorität anerkannte Vereinigung, deren Mitglieder durch
öffentliche Gelübde sıch verpflichten, nach der evangelischen Vollkommenheıt streben,
Orden (ordo) ist 1ne solche Gemeinschaft, ın der feierliche Gelübde abgelegt werden;:
religiöse Genossenschaft (congregatio relig10sa) ist ine solche Gemeinschaft, der ein-
Tache Gelübde abgelegt werden, Diese Begriffsbestimmungen wurden TST durch das kirch-
lıche Gesetzbuch aufgestellt, Das ist beachten, WE s1€e wWw1€e hlıer autf dıe rühere
eıt angewandt werden,
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nicht, da{iß das Kloster einfach der Leitung des Bischofs unterstanden hätte.
Die klösterliche Gemeinschaft lebte ihr e1genes Lieben un ter dem eigenen Abt,
weıl s1E uch als VO der Hierarchie anerkannte Gemeinschaft doch ihre
Kigenständigkeit bewahrte. Wohl hatte sich die klösterliche Gemeinschaft
qls solche in das (zanze kirchlichen Lebens einzuordnen, un insoweit unfier-
stand das Kloster auch dem Bischof.

Da{fs dabel Kompetenzstreitigkeiten KOomMmMen konnte, ist ohne Wel-
eres verständlich. Diese führten, VOr allem In der Zeit der iImmer mehr in
Erscheinung tretenden päpstlichen Gewalt, die Klöster dem Bestreben,
nicht mehr dem Bischof, sondern unmittelbar dem HI Stuhl unterstellt
werden. Fıne Reihe VO  — Klöstern erlangte 1m Lauf des Mittelalters
das Privileg der kxemtion, h der Befreiung VO  a der Unterstellung unier
den Bischof: die Wirksamkeit dieses Privilegs hıng jedoch weithin VO  — den
tatsächlichen Machtverhältnissen ab

Die OIl Kloster Cluny die Jahrtausendwende ausgehende Reform-
bewegung War gerade deshalb wirksam un: VO  > Dauer, weil diese VO

erns religiösem Geist beseelten Klöster ıunter der Oberleitung des Abtes VO  —_

Cluny blieben. ]Dieser ahm 1im SaNZCN Verband eıne bischofsähnliche Stel-
Jung eın un unterstand seinerseıts 1Ur dem HI Stuhl Damit War die Kıx-
emtion einem allgemeinen Privileg eines erbandes VO  b Klöstern ‚WOL-
den: blieb 1m weıteren Verlauf nıcht auf die Cluniazenser beschränkt.
I)as Privileg garantiıerte das Kıgenleben des Klosters VOT allem durch die
Freiheit der Abtwahl un die Befreiung VO  a der bischöflichen Visitation und
Strafgewalt.

Die durch die Tätigkeit der Mendikantenorden im Hochmittelalter SC-
schaffene relig1ıöse Volksbewegung irug ZUrr Krweiterung der Kxemtion be1
Hs entstand eine eue orm der Seelsorge aulßerhalb der bisherigen tradıtio-
nellen Stätten der I hözese un Pfarrei. Auf diese VW eise kam 16 deelsorge
weithin untier die Leitung der Ordensobern, die VOoO HI Stuhl SOSar
mächtigt wurden, die Vollmacht tür Predigt und Beichthören erteilen.
Die Wirkungen der KExemtion blieben also nıcht mehr beschränkt autf den
inneren Bereich der privilegierten Klöster, aut ıhr INNeres Leben, Si‘6
streckten sich auch ın die Öffentlichkeit der Kıirche. Namentlich die Mög-
lıchkeit, be1 den Ordenspredigern beichten, mußte ın einer Zeit, da die
Gläubigen für die Beichte ausschliefßlich den eigenen Pfarrer verwliesen
Wäarch, als unerhörte Neuerung empfunden werden.

Im ausgehenden Mittelalter kam e dann vielfach einem Mißbrauch
der gewährten Privilegien. In den damaligen kirchlichen Wirren (Exil VOILl

Avignon, abendländisches Schisma, Renaissance-FPäpste) wurden auch Kıx-
emtionen gewährt, die nıcht rechtfertigen Tel,. Kür das kirchliche Le-
ben, ja für die Orden selbst, wurde die praktisch geübte Kxemtion einem
schweren bel Mit Recht muflten die Bischöfe aul die Wiederherstellung
ihrer Leitungsgewalt dringen. uch In Rom setzte 8S1C  h die Auffassung durch,
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daß eine wirksame Reform des kirchlichen Lebens unmöglich sel, solange
die Möglichkeit bestand, S1C.  h dieser Reform mıiıt Berufung autf die Exemtion

entziehen.
Das Y Trienter Konzil (1545—15653) unterstellte das S atliche kirchliche

Leben wieder der Leitungsgewalt der Bischöfe. Das Kigenleben der religiö-
SCIl Gemeinschaften untier der Leitung der eigenen Obern blieb rechtlich
erkannt; den höheren Obern verblieb auch weiterhin innerhalb des Ordens
als Jrägern der kirchlichen Leitungsgewalt eine bischofsähnliche Stellung.
och wurde den Bischöfen ine Reihe VOo  - Vollmachten auch in bezug auf
die exemten Ordensleute gewährt; diese Vollmachten übten S16 jedoch nicht
kraft ihrer bischöflichen Leitungsgewalt aUS, sondern qals Delegaten des
HI Stuhles womiıt die Kxemtion als Prinzip eigens unterstrichen wurde.
Immerhin wurde die gesamte Seelsorge, auch soweıt s1e VOoO  — eXemten
Ordensleuten ausgeübt WIr  d, dem Bischof unterstellt; die Verfehlungen

die religiöse Disziıplin, soweıt S16 sıch autf das öftfentliche kirchliche
Leben auswirkten, wurden der Strafgewalt der Bischötfe übertragen.

Zu den eigentlichen Orden amen ach dem Trienter Konzil och reli-
g1ÖSe Gemeinschaften mıt einfachen Gelübden, qalso Gelübden, deren recht-
liche Wirkungen nıcht weiıt gehen, W16€e6 die rechtlichen Wirkungen der
feierlichen Gelübde In den Orden (Erst Jahrhundert wurden 165e
religiösen Gemeinschaften als 1m eigentlichen Sinn kirchenrechtlich rei  1-
g1ÖSse Gemeinschaften neben den Orden anerkannt.) Vor allem arecmıil die
Erfordernisse der Seelsorge, des Unterrichts, der Krankenpflege U: d., die
ZUT Gründung dieser religıösen Gemeinschaften Vvon Männern und Frauen
ührten.

D RECHT

amıt komrhen WITr ZU geltenden Recht des kirchlichen Gesetzbuches,
des Codex 1UTr1S CanOnN1CL1, das seıit dem Jahre 1918 in Kraft ist. Kıs entspricht

großen un!: der Rechtslage, W1€6 S16 VO Y rienter Konzil geschaf-
fen wurde.

Ihe religıösen Genossenschaften sıind für gewöhnlich zunächst diözesanen
Rechtes, den Bischöfen unterstellt. och führen s1e ihr e1genes 1Leben
untfier der ınmittelbaren Leitung ihrer Obern. Im Lauf der Zeit werden sS1E
ach entsprechender Ausbreitung un Bewährung meıst päpstlichen ech-
tes. Ihie innere Leitung un die relig1öse Disziplin unterstehen grundsätzlich
den eigenen Obern, ZWAaTrL, da{fß VOT allem in den männlichen Brüdergenos-
senschaften und ın den Schwesterngenossenschaften der Bischof ein weit-

gehendes Aufsichtsrecht hat Schließlich sind s1e, W as die Wirtschaftsfüh-
rFuns angeht, VOoO  e einıgen Ausnahmen abgesehen, nıicht verpflichtet, außer-
halb ihrer Genossenschaft Rechenschaft abzulegen.

Zu a ]] dem kommt In den eigentlichen Orden die KExemtion, die höhe-
TenNn Obern haben innerhalb des Ordens eine dem Bischotf äahnliche Stellung,
Sie sind selbst Lräger der kirchlichen Leitungsgewalt, daiß die Ordens-
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leute SOW1Ee ihre Häuser un Kirchen der gewöhnlichen Leitung des Bischofs
nıcht unterstehen. Die religıösen Priestergenossenschaften (die also nicht
Orden sınd) sıind nicht exemt—; doch wurde CIN1LSCH unter ihnen die Kxemtion
zugestanden Da die kirchliche Leitungsgewalt 10808 Priestern anveriraut
wird, können relig1öse Brüder- und Schwesterngenossenschaften nicht
emt SC. Frauenklöster mıiıt feierlichen Gelübden können den bern der
entsprechenden Männerorden unterstehen; doch ist 1er die Leitung uch
des Bischofs rechtlich weithin gegeben.

I )iE (SRENZEN DER ExXxEMTION
Grundsätzlich unterstehen die eXemtfen Ordensleute den Bischöfen allen

Angelegenheiten, deren Auswirkungen nicht auf die religiöse Gemeinschaft
beschränkt bleiben, sondern S1C  h auch auf das kirchliche Leben außerhalb
der religıösen Gemeinschaft ausdehnen So 1st die Errichtung
Hauses VO  a der Zustimmung auch des Bischofs abhängig; die ortliche Lage
der dem Haus etitwa errichtenden Kirche (nıcht der Bau Kirche
als solcher) bedarf CISCHCN Zustimmung des Bischofs Die exemten
Ordensleute bedürfen der Vollmacht ZU öffentlichen Verkündigung des
Wortes Gottes (Predigt Katechese seıtens des Bischofs, auch WwWeNnNn
sich ihre CISCHCN Kirchen handelt Sie bedürfen der Vollmacht des Bi-
schofs Beichthören, sofern S1C  h nicht Hausgenossen handelt Dazu
kommen SCWISSC Beschränkungen bezüglich der Spendung der anderen Sa-
kramente, abgesehen davon, da{fß Irauassistenz un Spendung der heiligen
Olung Pfarrecht sınd Damit sind dıie exemten Ordensleute für das gesam(te
Gebiet der Lehrverkündigung und der Seelsorge (im weiliftfesten Sinn) dem
Bischof unterstellt Ferner bedürfen S16 auch der bischöflichen Druckerlauhb-

für die Veröffentlichung VO  e} Druckschriften, SOWEIT das Imprimatur
auch Sons erforderlich ist Schließlich besteht die Strafgewalt des Bischofs

allen Dingen, denen die exemten Ordensleute unterstehen, WI1I®C
auch bezug auf alle Straftaten, die die Obern bestrafen CrsSaumen.
Da{fßß alle der Pfarrseelsorge stehenden Priester auch dem Bischof unter-
stehen, bedarf aum der Krwähnung

Zusammenfassend 1ä1St sich demnach Das geltende Recht sichert
einerseıts das Wigenleben der religiösen Gemeinschaften: den exemten
Priestergemeinschaften ist auch Lehrverkündigung und Deelsorge innerhalb
der Gemeinschaft den CISCHECN Obern unterstellt. Anderseits sınd uch die
eXemten Ordensleute, sobald S16 der kirchlichen Oftfentlchkeit erschei-
NeEN, VOT allem der Lehrverkündigung un: ihrem deelsorgswirken dem Bi-
schof unterstellt Die kirchliche O{ffentlichkeit steht ihrer SANZCH Aus-
dehnung unter der Leitung und Aufsicht des Bischofs

So hat die geschichtliche Kntwicklung azıl geführt dafß gemäls den Kr-
fordernissen des religıösen Gemeinschaftslebens das Kıgenleben der relig1iö-
sSen Gemeinschaften rechtlich sichergestellt ist da{fß gemäfßß den Erforder-
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nıssen eines geordneten kirchlichen Lebens Leitung und Aufsicht des Bi-
schofs 1n bezug auf das Öffentliche Leben der Diözese rechtlich DC-
sichert sind.

DER SINNGEHALT DER EXEMTION

Das Kigenleben der religiösen (Gemeinschaften ın der Kirche bis ZUT Hıx-
emtion ıst aISO zunächst ein Ergebnis der geschichtlichen Entwicklung. Schon
seıt Jahrhunderten gehört die Kxemtion den Institutionen des kanoni-
schen Rechtes;: s1e wurde auch in das kirchliche Gesetzbuch aufgenommen.
och annn diese rechtsgeschichtliche Entwicklung nıcht das letzte VWort
se1In, das Kxemtion ıst Letztlich wird sich die Kxemtion 11UTr

Au ihrem Sıinngehalt erklären lassen. Tatsächlich entspricht das Krgebnis
der geschichtlichen Entwicklung dem Sinngehalt der rechtlichen Institutio-
en des religiösen Gemeinschaftslebens., auch In dessen Zusammenspiel mit
dem kirchlichen Leben der i hözese. Insofern 1äft sich berechtigterweise
Sagch, da{fß die geschichtliche Entwicklung endgültig aum einem andern
Krgebn1s führen konnte.

1 )as FIGENLEBEN UN  - DIE FIGENSTÄNDIGKEIT DER ORDEN

e Kıirche ist die grßße Gemeinschaft all derer, dıe In un durch Chri-
STUS miıteinander verbunden sind. Sie ıst räumlich nıcht begrenzt; s1e umfa{ßt
alle Getau{ften, die 1m wahren Glauben siıch Christus anschließen. le haben
die Aufgabe, das hristusleben sich erhalten und 6S ZUT Vollreife Christi

entwickeln. „Deid vollkommen w1€e CUer himmlischer Vater vollkommen
t“ (Mit D, 48), rufit Christus der Herr deshalb JTlen Gläubigen A auf wel-
chen Lebenswegen s1e auch gehen. och hat selbst ıIn den evangelischen
Räten der Armut, der Keuschheit, des Gehorsams auf eıinen Weg hingewle-
SCN, der zielunmittelbarer ist. Was hiegt näher, qls daß Menschen, die diesen
Weg gehen wollen, S1C  h zusammenschlielsden. gemeinsam das Leben der
evangelischen äte führen? Tatsächlich ist dieses Verlangen der Ur-

SPFUNS aller religiösen Gemeinschaften ıIn der Kirche: auch die] en1ıgen unter

ihnen, die schon seıt Jahrhunderten bestehen, bewahren In dem Sınn STEIS
den harakter der freien Kınung, daß sSIE S1C  h ausschliefßlich AaUusSs Freiwilligen
ergänzen, da{fs der Anschluß auft dem ‚„Rat” Christi, nıicht aber auft einem
Gebot beruht.

Dazu kommt, daß die Kirche als fortlebender Christus, als Christi Leib,
die Fülle Christi ZULF Darstellung bringen soll, daß aber die einzelnen
Gläubigen un Gemeinschaften In der Kirche ihrer menschlichen Begrenzt-
heit ımmer NUur jeweils einen bestimmten Zug 1eser Fülle verwirk-
lichen können. uch die religıösen Gemeinschaften wollen durch das Leben
der evangelischen äate einen besonderen Wert verwirklichen aus der Fülle
jener VWerte, die den Reichtum Christi ausmachen, das über-
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natürliche Leben, insofern 65 der Kirche menschlicher VW eise anveriraut
1ST

SO ist offenbar, da{fß 1€ religiösen Gemeinschaften der Kirche 1116 Se1te
ihres Lebens darstellen, die für dessen. ı Struktur: VOoNn großer Bedeu-
LUNg ist. DasBestehen dieser Gemeinschaften als solches weiıst die Gesamt-
heit der Gläubigen auft den überragenden, absoluten Wert des übernatür-
liehen Lebens hın,. auft das eschatologische eil als etztes Ziel aller Gläu-
bıgen..Dazu kommt der besondere Wert, den die einzelnen religiösen (56-
meinschaften erstreben, un dessen Verwirklichung ihre Tätigkeit gilt der
feierliche Gottesdienst (das OPUS Dei eiwa der Benediktiner), die Verkündi-
SUuNns desVWortes Gottes, Unterricht, carıtatıve Werke USW.,.

Die ıiNNere Struktur des kirchlichen Gemeinschaftslebens ist VO  a dem
verwirklichenden übernatürlichen Leben bestimmt. Sie ragihrerseits auch
das äaußere Gefüge dieses Lebens. Denn auch ı der Kirche, jeder
Gemeinschaft, bedarf die CHIEINSAME Wertverwirklichung der äaußeren Ord-
NUunNnS, Organisation, 1€ als Ganzes das (Gemeinwohl der Kirche ausS-
macht Diese ordnet. allegememschaftliche Tätigkeit der Gläubigen auftf das
übernatürliche Leben hin So bestimmt auch ı der Kirche 1e€ 1iINNeEeTe Struk-
iur die äaußere Ordnung.

Wie ı natürlichen Bereich, ordert auch ı der Kirche der Vollzug des
kirchliehenLebens notwendig C116 Gliederung räumlicher Art, WIC S16 VOr
allem ı der Diözese gegeben ist. Die Diözese erfa{ißt sich ohne welteres
alle Gläubigen, die ihr Gebiet bewohnen. Denn, obgleich räumlich begrenzt,
verwirklicht :SIC das kırchliche Lieben ı SsSCINeELr SaNZeCH Fülle+*

Die religiösen Gemeinschaften anderseits als Vereinigungen <  - (31läu-
bigen, die durch das Leben gemäß den evangelischen 1Räten bestimmte ber-
natürliche Werte verwirklichen wollen, sınd ZWAar dadurch, nıcht jedoch
räumlich begrenzt. Und nicht anders als die der Gesamtkirche und die der
Diözese ordert ihre ıiNNere Struktur C1Ii11Cc gemäfse Organisation: die Normen
des Gemeinschaftslebens un: ihre Leıitung. Und 7 War ordert der CISENC, VoO  n

der religiösen Gemeinschaftt verwirklichende VWert uch CISCNE Lei-
Lung mehr, als die damit gegebene besondere SCIHHELLSALLLC Tätigkeit
nıicht NUur dem christlichen Leben ı allgemeinen, sondern auch dem Leben
der evangelıschen äte besonderen, der Tätigkeit entsprechenden Cha-
rakter verleiht.

Das Leben der religıösen (Gemeinschaften annn deshalb nıicht einfach
das Leben der Diözese un Pfarrei eingeghiedert werden, annn nicht C111-

Tach denAufgaben der Diözese un der Pfarrei untergeordnet werden; han-

Das übernatürliche Leben ist S1C C111 gelstiger Natur ıst miıt menschlichen
Mıtteln nıcht erfassen, Der Kırche ist das übernatürhliche Leben institutionell L1LLVEI -

Traut, insofern das Wiıirken des Heıilıgen Geıilstes dıe sozijale Tätigkeit derKirche VOo  —x
NCN einfließt, Sıehe dazu VO. Verfasser: Das Subsıdiarıtätsprıinzıp i der Kıirche,

dieser. Zschr., 160 (1957) 259 D
arl Kahner, Prımat und iskopat, Quaestiones disputatae 11, Freıiburg 7961;

vgl uch diese Zsechr. 161 (1958) Herıbert Schauf, DeCorpore Christı My-
st1co. Die Ekklesiologie des Konzılstheologen Clemens Schrader 5J, Freiburg 1959, 305 IT
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delt «esD(6 doch hier Gemeinschaftsformen, die unter Zanz verschiede-
nNner Rücksicht organiısıert sind. Anderseits ann die Erfüllung der den terr1ı-
torial bestimmten Gemeinschaftsformen (Diözese, Pfarrei) CISCHECN Auf-
gaben nicht durch das Leben der religiösen Gemeinschaften bestimmt WT -

den das kirchliche Leben der Diözese bedarf sSEe1INer Zielbestimmung
willen auch der Kigenständigkeit un der. einheitlichen Leitung. Soweit die
Ordensleute 1er mitwirken, mMuUuUussen S1C sich ı das Gesamtgefüge des kirch-
lichen Lebens einordnen. Grundsätzlich besteht also die Kıigenständigkeit
beider Arten VO  — Gemeinschaftsformen der Kirche Recht

Dazu kommt da{fß das für die religiösen Gemeinschaften wesentliche Lie-
ben ach den evangelischen Räten den freien Verzicht auf die Ausübung
personaler Grundrechte ordert des Rechtes, äußere ter erwerben und
über SIC verfügen, des Rechtes auf Ehe und CISCHEC Familhe, das Rechtes
auf die kigengestaltung des SaNZCH Lebens, namentlich auch bezug auf
die persönliche beruftfliche Tätigkeit>®. )Das Leben ı den religiösen (+emein-
schaften bedeutet weıthın den Verzicht auf die Ausübung } personalen
Grundrechte zugunsten des CILEMSAINEN Lebens un der Werte, deren Ver-
wirklichung die Aufgabe der Gemeinschaft bildet. Dadurech wird die g..
samte Tätigkeit der Glieder bestimmt: die religiösen Gemeinschaften bilden
somıiıt C113 sozlales (sanzes miıt der ihm CISCHCH Organisation.

Der Verzicht auf die Ausübung der personalen Grundrechte läßt verschie-
ene Grade un:! ist uch tatsächlich verschieden, 1 nachdem 6s sıch 13098

relig1öse Genossenschaften oder Orden handelt e einfachen Gelübde,
SIC den religıösen Genossenschaften abgelegt werden, lassen die den

Gelübden entgegenstehende Ausübung der personalen Grundrechte selbst-
verständlich unrechtmälig werden S1IC machen jedoch diese Ausübung (}  .  r -
werb äaußerer Güter, Kingehen Ehe) nicht rechtlich unwirksam.
feierlichen Gelübde hingegen, SIC den Orden abgelegt werden, machen
ZUuUr Ausübung Grundrechte unfähig (inhabilis); eiwalge Handlungen

die Gelübde rechtlich unwirksam. Insofern ist das EMEINSANILEC
Leben (die rechtlichen Bindungen der elübde) ı den Orden strenger als ı
den religiösen Genossenschaften. Ordensleute mıiıt feierlichen Gelübden
S1IN!:  d ihrer (GGemeinschaft, auch der Verfügungsgewalt der Gemeinschaft,

grölerem Ausma{fß anheimgestellt als Ordensleute mıt einfachen Gelübden.
Der Verzicht aut die Ausübung der personalen Grundrechte ermöglicht

aber die Erfüllung der der (Gemeinschaft EISCHCH Aufgaben steht
)ienst der den Gemeinschaften CISCNCN übernatürlichen Werte (Teierlicher
Gottesdienst Verkündigung des Wortes Gottes, Unterricht carıtatıve VWerke
UuSW.). Er steht Dienst der Kirche, insofern die religiösen (semeinschaft-
ten ıhren eil Zr SaNZch Fülle Christi beitragen, die die Kirche ZUT Dar-
stellung bringen soll Die Eıgenständigkeit des Lebens und der Leitung der

Zum Folgenden sıehe VO Verfasser: De publicitate 1071  dica TaLuum erfeec-
t1ıonıs Ecclesiae, Periodica de moralı liturgiıca, Roma (1958)
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rche on Gemeiiiäéhaften ist somit dem Grad lf)egrümli‘et‚' berechtigt und
erfordert, als die Gemeinschaft 1m Dienst der Kirche steht

Von 1er aus ist einsichtig, daß die réligiösen Gemeinschaften eigerit-
liche kirchliche Organisationsformen bilden, daß s1e in der Kii‘ch_—e Söffent-
lich-rechtlicher Natur sind und der entsprechenden Anerkennung bedürfen.
Eıs ıst das Gemeinwohl der Kirche, das die Gemeinschaftsglieder rechtlich
weıt umfassender bindet als dıe übrigen Gläubigen. Von ier au ıst auch
die Unterscheidung exXemter un: nichtexemter religıöser Gemeinschaften
(Priestergemeinschaften) hne weiteres begründet: Allen religiösen Gemein-
schaften kommt einNn eigenständiges Leben un eine selbständige Leitung ZU,
weıl S16 Nur ıhre Aufgaben Dienste der Kirche erfüllen können. He
religıiösen Gemeinschaften haben ihres Stfentlich-rechtkhehen Cha-
rakters die (auch) öffentliche haushe rlıche Gewalt (potestas dominatıva).
In den Orden aber bedeutet 16 strengere Verpflichtung der Gelübde, die
weıter ausgedehnte Bindung an das gemeiınsame Leben e1iNne stärkere Bin-
dung den Ihenst der Kirche, sowohl der einzelnen Ordensleute, W1€6 uch
der Gemeinschaft als solcher. Den Orden eıgnet immer und institutionell
eine größere ırchliche OÖffentlichkeit, WwWIe S16 der KExemtion als eigener
Leitungsgewalt (potestas iurisdictionis) in KErscheimung trıtt®.

DIeE IEXEMTION UN  , DIE BISCHOFLICHE GEWALT DES VPAPSTES
{ DER (GGESAMTKIRCHE

Die Exemtion bedeutet auch insofern eine stärkere Bindung den Dienst
der Kirche, als sSieE die direkte Unterstellung unfier den HI Stuhl be-
wirkt Die Primatialgewalt des Papstes ist ach dem (ersten) Vatikanischen
Konzil eine unmittelbare bischöfliche Gewalt (Denzinger 1527, 1831), der
alle Diozesen un Gläubigen direkt unterstellt sınd, 3180 nicnt DUr durch
Vermittlung der Bischöfe. Dementsprechend ist „dem römischen Bischof
für cdie ganze Kirche das Amt der Verkündigung des katholischen Glaubens
übertragen”” (can. 1327 S 1) e heutigen Mittel der schnellen Nachrich-
tenübertragung erlauben dem Papst, dieses Amt auch persönlich un!
mıiıttelbar auszuüben. ber diese Mittel, die dıe moderne Technik bereit-
stellt, machen auych heute die gewöhnliche Glaubensverkündigung (Predigt,
Katechese USW.) nicht überflüssig; In früheren Zeiten War der Stuhl für
die Ausübung dieses seines Amtes Tast ausschließlich auf die gewöhnlichen
Mittel angewıl1esen. Ahnliches ıst Z ur die Ausübung der andern Funk-
tionen der unmittelbaren p_äpst_lichen Hirtengewalt der SaNZCh Kirche.

Sınngemälßs ıst uch be1ı den exemten Priestergenossenschaften ine stärkere Bindung
den Dienst der Kırche anzunehmen, Übrigens ist  x dıe Exemtion nicht Nnu auf die Re-

lıgi0sen beschränkt, In vielen Ländern <ibt die exemte Militärseelsorge; das kirchliche
Gesetzhuch gıbt uch dem Leıter des Priesterseminars die Rechte eines Pfarrers un: —

mächtigt den Bischof, relig1ösen Gemeınnschaften un Häusern, Zı B, einem Krankenhaus,
einen eigenen Geistlichen geben, der nıicht unter dem Pfarrer steht, In dıesen und äahn-
lichen Fällen geht immer gesellschaftliche Gebilde, deren Eigenleben ohne ıne DE-
WI1sSse Eigepständigkeit nıcht genügend gesicäert wäre,
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Kıs ıst deshalb nicht zufällig, da die erstie Phase der Exemtionen größeren
Umfangs die Zeit der gregorianischen Reform ı Jahrhundert fällt
UunNn: deren zweiıte Phase mıiıt der Predigttätigkeit der neu entstandenen Pre-
diger-“Ordens Jahrhundert (Dominikaner, Kranziskaner) beginnt. Beide
Male handelt sich die Ausübung der unmittelbaren päpstlichen Hir-
tengewalt, zunächst die Reform des Ordenslebens, ann EeLINeC reli-
S105C Volksbewegung, deren echte Wirkungen 8 das Leben der Kirche
nicht leicht überschätzt werden können, ]19, C116 Bewegung, die 6111 —

sentliches Klement christlichenLebens iı der Kirche herausgestellt hat un
insofern noch heute nachwirkt.

Die Mönche, die JENE Reform annahmen, die Prediger, die die r'eligiö_se
Volksbewegung schufen, standen ı unmittelbar päpstlichem Dienst. Damit
soll nicht bestritten SC1LHL da{fß Anfang dieser beiden Bewegungen das
charısmatische Wirken des Heiligen Geistes stand, das die Mönche ZUFr Re-
form bewog, das Dominikus un Franziskus aut die ihnen GISCHCH Wege
führte. Das Zusammenwirken "der kirchlichen Autorität mıt Geist-
tätigkeit hat die Kıirche ı wieder VOoO  —; heraus ErNEUEerTt. Das unter
dem Einflu1 des Charismas stehende Wirken ı der Kirche sucht ZUrC Kın-
ordnung des chariısmatischen VWirkens ı das kirchliche Leben ı
die objektive, institutionelle, amtliche Verbindung mıt der irchlichen uto-
rität So betrachtet ıst die Kxemtion nicht i erster Linie eC1N päpstliches
Privileg, sondern unmittelbar päpstlicher )Dienst un Auftrag, der ann die
unmittelbare Unterstellung unter den Stuhl ZULTC Folge hat 1Ura sunt
propter officla, gibt keine VO  a Pilichten gelösten Rechte. So hat 1 der
Y’'at das kirchliche Lieeben, das Zusammenspiel von Amt und Charisma, die
1LUNeFe Struktur der Kxemtion herausgestellt.

(zanz selbstverständlich CI WICSECEIN sich die exemten Orden ı auf der
Jahrhunderte ı wieder als die stärksten Stützen des Papsttums. Das
wWwWar nicht Mittelalter der Fall, da der Stuhl siıch der exemten KIÖ-
sStier aJs der Stätten bediente, durch die autf das kirchliche Leben der Län-
der Einfiu13 nehmen konnte. Mit iıhnen führte die Kirchenreform durch;
S1C Bundesgenossen _ den vielfachen politischen Kämpfen.
Was das bedeutete, VOT allem dann, WEl die Bischöfenicht ZU.

Stuhl standen, bedartf keiner Krläuterung. Kür die Neuzeit SC qauft Kng-
land VEr WICSCH, 65 neben CIN1ISCH euen Bischöfen VOT allem die exemten
Orden arch, die SsS1IC  h der Abkehr VO  — Rom widersetzten. In Frankreich
brachten die galliıkanischen Auffassungen mıiıt sich, da{fß die Bischöfe
erster Linie dem Hof genehm SECE1IN muÄlsten, W as durchaus nıcht ı hieß,
da{fßs Männer kirchlichen (Geistes e6Il,. Diese haben damals gewiß auch
unter den Bischöftfen nicht gefehlt; anderseıits blieben auch die exemten Or-
den VO  — gallikanischen Auffassungen nıcht Irei och tTand der

Stuhl bei ihnen 1 och leichtesten 6E1INe zuverlässige Vertretung.
Überhaupt 5115 der Widerstand das Staatskirchentum in Deutsch-
land Ltalien, Spanien uUuS w naturgemäß VOT allem VoOoNn den exemten Orden
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aus. Nicht ohne rundwandte S1C  h die VoO  u staatskırchlichen Ideen be-
herrschte Synode VvVo  n} Pistoija scharf die Exembtion.

Gefährungen dieser Art kennt das kirchliche Leben heute nıcht Dennoch
ist nıcht unwichtig, ob die unmittelbare bischöfliche Gewalt des Papstes

Erscheinung trıtt oder nıcht Die rechtlichen Institutionen der Kirche hıl-
den C1MN Ganzes: ihre Funktionen sind aufeinander abgestimmt; HNUr Zau-
sammenwirken aller Organe kommt die Fülle des Lieibes Christi, der Heich-
1um des Lebens Christi ZUE Entfaltung. Letztlich handelt S1C.  h
Anwendungsfall des Verhältnisses der päpstlichen Gewalt ZUr Gewalt der
Bischöfe ı deren Diözesen: beide Gewalten bestehen Recht. beide sınd ı
der Kirche allgemein als Recht bestehend anerkannt:.

Soweit das Recht selbst geht, die KExemtion gewähren können,
ıst dieses Recht tür-den Hl Stuhl AUS Gründen grundsätzlicher und prak-
tischer atur unabdingbar. Schon das Konzil voxnl Vıenne be-
antwortete die Angriffe darauft mıiıt der erneutfen Bestätigung der Exemtion.
Gegenüber: den Gegnern der Kxemtion ZUE Zeit des ersten atikanischen
Konzils betonte Leo 11L Jahre danach ausdrücklich deren Berech-
tıgung un deren VWert Überhaupt hat der Stuhl als eiNe sSsEeINeET
vornehmsten Aufgaben arig‚*'eée_hen‚ das Figenleben und die Kigenständig-
keıt der religiösen Gemeinschaften der Kirche schützen un fördern:

PRAKTISCHE FOLGERUNGEN

Die ordentliche Leitung der Diözesen steht den Bischöfen /ANN 1116 Kıx-
emUu0on, die diese Leitung des Söffentlichen kirchliehen Lebens den DIiö-

wesentlichen Dingen un: für 1INMMMer unmöglich machte, ließe sıch
cht vertreten. einzelnen Fällen annn C1Ne eXemte Deelsorge vorüber-
gehend ohl notwendig sSeEe1IN., Hingewiesen SCı aunf die Missionsgebiete,WE
e1nNn Orden z e  - beginnende 1ssion übernimmt. der INa  a

die Durchbrechung des Pfarrzwangs f  ur die Beichte, als den Gläubigen die
Möglichkeit gegeben wurde, bei den Ordenspredigern beiechten. VWie sehr
wurde Jahrhunderte Jang dagegen Sturm gelaufen; WIC stark wurde betont,
6s SC1 notwendig für das kirchliche Leben, dafß alle beim CISCHNECN Pfarrer
beichteten! VWır verstehen heute nicht mehr, WIC ec11c solche Verpflichtung
bestehen konnte, Ja die Gründe, die angeführt werden, lassen sich heute
nıcht mehr aufrecht halten. Da bei den Auseinandersetzungen i dieser
Frage zunächst nicht 10808 die Freiheit der Beichtvaterwahl als solche
S11S, ändert nichts der Tatsache, da{fß S1C  h die Anerkennung des Grund-
rechtes der freien: Beichtvaterwahl ı der Kirche geschichtlich weithin voll-

hat, weıl die xemtion gab
Seit dem Konzil VOoO  — Trient, und demgemäß auch ach dem geltenden

Recht steht tatsächlich: das irchliche öffentliche Leben 1 SaNZCH
Ausdehnung unter der Leitung der Bischöfe. Da trotzdem 11MMer wieder
Schwierigkeiten entstehen können und auch entstehen, braucht nıcht ge-
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leugnet werden. eLwa, wenn exemte Ordensleu rößeren
Seelsorgsaufgabe der Diözese mitwirken, aber dabei annn doch völlig ihre
EISCHCH Wege gehen, ohne auf ec1in rechtes Zusammenwirken achten. ber
uch umgekehrt, weinin den Ordensleuten jede Tätigkeit der Seelsorge
praktisch unmöglich gemacht wird oder WwWEeNnNn sich die Schulaufsicht nıicht
auf die relig1ös--sittliche Seite vo  — Krziehung un Unterricht beschränkt,
sondern die selbständige Leitung der Schulen überhaupt Frage gestellt
wird

Die erste Voraussetzung ZUr Vermeidung VOo  I Schwierigkeiten oder daß
S1C, tTalls S16 dennoch entstehen, verhältnismäßig leicht überwunden WT' -

den, Ist die selbstverständliche gegense1l1L1ge Anerkennung der bestehenden
rechtlichen Verhältnisse Das ist jeder Gemeinschaft das Mindeste, weil
S und DUr S jedem das eine zukommt. Wird 1€Ss nıicht gewahrt, ist
C111 geordnetes Gemeinschaftslieben unmöglich. )as vorausgesetZL, ist frei-
lich auch notwendig, dda{fß der Hinweis autf die Kxemtion nichtZU. re for-
malen Vorwand wird, S1IC  h Aufgaben entziehen, die VO.  — exemten Orden
geleistet werden könnten un! sollten; der dafß der formale Hinweis auf die
Leitungsgewalt der Diözese den Ordensleuten das religiöse Lieben und
das ihnen CISCENC Söffentliche Wirken nıcht unnötig erschwert. diesem Zu-
sammenhang dürften vielleicht auch einmal die wirtschaftlichen Schwierig-
keiten der Ordensleute erwähnt werden. Der Hinwelıls, dafß das Kirchen-
steuerautkommen tür die Diözesanorganısation bestimmt SCH, der die
Ordensleute als solche nicht gehören, gründet sich doch ohl auf EINe solche
reLlN ormale Auffassung HKıs so gewiß dankbar anerkannt SCHI, dalß auch
den Ordensleuten einzelnen Fällen, tiwa be1i Neubauten oder soviel S1C

Dienste tür die Diözese leisten, finanzielle Hilfe VOoO  — den Diözesen gewährt
wird ber dürften S1C nicht vertrauensvoll erwarten, da{fß ihnen auch C111

wen1gstens bescheidener Anteil Kirchensteuerautkommen regelmäßig
zutfiele? Die Gläubigen nehmen weithin d daß das tatsächlich der WHall SCL,

Über die gegenselitige Anerkennung der bestehenden rechtlichen Verhält-
hinaus sollte allen sich ergebenden Schwierigkeiten un allen

auftauchenden Fragen die solidarische Verantwortung für die Verwirk-
lichung der FKFülle Christi letztlich entscheidend SEC1MN. Das Gemeinschafts-
leben der Kirche ist glücklicherweise hoch entwickelt un reich gegliedert
Die Fülle un der Reichtum des NNerenl Liebens der Kirche kommt dadurch
ZUTr Entfaltung, da den einzelnen Gütern, die diese Fülle und diesen Reich-
{  S bilden, Gemeinschaften entsprechen, die Dienst der Verwirklichung
dieser (Güter stehen. Das Miteinander- und Füreinanderwirken aller dieser
Gemeinschaften und Ver Lebensbereiche der Kirche bildet das Lieben der
Kirche Dieses hat JENEC Höhe, die 6S diesen Bereichen und Gemeinschaften
erreicht hat; bedeutet doch die Einheit des irchlichen Tebens nicht 1106

statische KEinförmigkeit, sondern z Einheit der Fülle, die die Gläubigen
un die kirchlichen Gemeinschaften mit ıhrem KEigenleben bilden.

Von hier ist einsichtig, da be1l allen sich ergebenden Schwierig-
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keiten dieLösung der Förderung deskirchliehen Lebens 8ADNZeNH
Fülle suchen ıst. Das kirchliche Leben der Diözese darf gewiß einen
Schaden Jeiden, W1 hier schon mehrfach unterstrichen wurde. Aber fehl-
ten dem kirchlichen Leben doch wertvolle Güter, wWwWenn die überdiözesanen
religiösen Gemeinschaften azıl nıcht das ihre beitragen könnten. Die An-
erkennung CLNeETr religıiösen Gemeinschaft durch die kirchliche Autorität be-
deutet doch die Anerkennung, dafß diese Gemeinschaft VO Herrn beruten
ıST Fülle der ıhr CISENCN Lebensweise un der ihr CISCENCN Tätig-
keit mitzuverwirklichen Das Leben und das VWirken der religiösen Gemein-
schaften 1sST Leben und VWirken ZUIn degen der Kirche afür 1sTt reilich
die Voraussetzung, dafß alle S1C.  h ergebenden Fragen ihre Lösung zugunsten

Gemeinschaft finden, die Dienst des entsprechenden Wertes, der
entsprechenden kirchlichen Aufgabe steht

Je mehr diese solidarische Verantwortung für die Verwirklichung der
Fülle Christi ZU Kriterium der Lösung all dieser Fragen wird WE

SCr wird die HKxemtion als solche überhaupt Erscheinung treten;
leichter wird SCLH, die CISCHCH Interessen gegebenenfalls auch zugunsten
der großen EINCINSAMNMLEN Sache zurücktreten lassen.

Schließlie ist och darauf hinzuweisen, da{fß die Kxemtion als unmittel-
päpstlicher Dienst un: Auftrag nicht einfach als Zentralismus aufzu-

fassen ist Alles, W as hier VO Kigenleben und VO  — der selbständigen Leitung
der religiösen Gemeinschaften gesagt wurde, ist sinngemäfß natürlich auch
autf das Verhältnis der religiösen Gemeinschaften ZUuU Hl Stuhl anzuwenden

Wohl Ist richtig, da{fß die religiösen Gemeinschaften päpstlichen ech-
tes naturgemäß C1iNer SaNZCHN Reihe VO  — Angelegenheiten den HI Stuhl

sınd (Z tür die Aufteilung der Gemeinschaft Provinzen, für
die Kntlassung C115 Mitglieds mıiıft CWISCH Gelübden, für die Erlaubnis, da{fß

der ihren sıch länger als sechs Monate außerhalbzauses derel
nNnen Gemeinschaft aufhält); die exemten (semeinschaften och darüber hin-

(Z für die Krrichtung und Aufhebung Ce1NesSs jeden Hauses der (Gemein-
schaft) ist uch richtig, dafßs der Stuhl C111 zentrale Leitung der
emten Orden wünscht SOWEIT S1C nıcht schon als Gemeinschaften mıt Ze1U-

traler Leitung bestehen, drängt deshalb auf Zusammenschlufß Hıngewle-
SsSCmMC SsSC1 etwa autf die Benediktiner sich 1st jedes Benediktinerkloster selb-
ständig un: exXxem untfier der Leitung des Abtes Es bestanden ohl 1800008 15M

Vereinigungen VO.  — Klöstern (monastische Kongregationen) unter CLNCIN Krz-
abt; doch haben die Benediktiner och £1N€eEN Abt-Primas für den g_
samten Orden Pius hat der Apostolischen Konstitution „Sponsa
Christi‘® auch die selbständigen Klöster der Frauenorden "aufgefor-
dert S1C  h zusammenzuschlieißen Erfahrungen verschiedener Art legen solche
Vereinigungen be1 Männer- und Frauenklöstern ahe Sicher nicht letz-
ter Stelle 1st ber ohl auch C1IUC größere unmittelbare Kinwirkung des
Hl Stuhles gedacht dıe naturgemäß be1i Gemeinschaften mıiıt zentraler Liei-
tung leichter verwirklichen ist als dort diese fehlt Zuständig für alle
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Angelegenheiten, diedie Ordenslente:betreffen, istdie päpstliche‘Religiosen-.
Kongregation.Alles dies bedeutet jedoch keine unmittelbare Leitung.der religiösen (a
meinschaften durch den HI Stuhl, Wäa.  N Ja auch praktıschunmöglich WAare.
Es handelt S1C.  h vielmehr VOLr allem die Ausübung Aufsichtsrechtes,

das Gemeinwohl der Kirche nicht WEN1LSECT ordert als das Gemeinwohl
der einzelnen Gemeinschaften selbst. Ahnlich WIC für die Diözesen steht
1ese höchste Aufsicht auch für die religiösenGemeinschaften Dienst
der KErhaltung und Förderung des religiösen Lebens, un nıicht zuletzt. ı
Dienst der Sicherung VO  — Recht und Gerechtigkeit. Gerade diese Funktion
des Stuhles Leben der Kirche wırd jel beachtet und g-
wertet.

Lawrence Durrells Tetralogie
un dıe lıterarısche Kritik

HUBERT BECHER SJ

Wenn WIL uns anschicken, die vier Romane Durrells! eIwWwAaS eingehender
untersuchen, geschieht nıcht deswegen, weiıl WIL dieses Werkfür
außerordentliche Kunstleistung und C116 wesentliche Bereicherung der Ze1t-
genössischen Literatur hielten. Krst recht nıcht bewegt uns die Meinung,
dafß dieseDichtung für 6e1N6 VOoO  > echristlicher Überzeugung getragene Leser-
schaft wichtig WALC, selbst- nıcht dem Sinn, daß WIT aus ihr z Cu“«<

oder C1HN€6 tiefere.Kenntnis VO  un der Verlorenheit, der Geistes- und Gew  15-
sensnot gottfremden Gesellschaft könnten, w as uUuLlSere€ Ver-
antwortung für S1C stärker und lebendiger machen müßte Vielmehr VCI'«-

anlaßt uUuNSs azu die Jatsache, dafß jeder dieser J1er Bände sofort ach SC1-

Ne Erscheinen eE1iNe€e große Begeisterung der Krıtiker, auch dervon KRang)
und Namen hervorrief. Kein Wort schien grols SCIH, Durrell

felern, ‚„„den Anwärter auf den Nobelpreis””. England Amerika
und Frankreich gab CS keine Ausnahme. uch Deutschland huldigte die
Kritik dem Künstler, auch WEn CIHNL1LSC, überrascht un AaUSs Zurück=-
haltung VOLT einmütigen Preis VO  a Dichter UunN!: Werk, ZUEerST VOT=-

sichtig ihre kritische Arbeit SINSCH. Schließlich stimmten S16 doch ı das
allgemeine Lob .111. Allerdings, das soll nıcht verschwiegen werden, hat der
vierte eil der Tetralogie, Clea, vielfach enttäuscht. Günter Blöcker eiwa,

{ Justine (2725); 2 Baltharz (2005.); Mountaolive (368 5,); lea (318 5,),Hamburg J  9 Kowohlt,


